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Dr. Götz Frömming, Beatrix von Storch und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/7722 –

Vereinbarkeit vergüteter Nebentätigkeiten für Bundes- und Landesministerien mit 
dem Verhaltenskodex der Deutschen Welle

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesregierung hat in den letzten fünf Jahren rund 260 Journalisten des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder privater Medien für Dienstleistungen 
und Auftragsarbeiten verpflichtet (Ergänzende Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/6355). Dafür zahlte sie 
Honorare in Gesamthöhe von circa 2,1 Mio. Euro (ebd.). Nach begründeter 
Auffassung der Fragesteller sind diese Vergütungen erheblich dazu angetan, 
die verfassungsmäßig gewährleistete Unabhängigkeit der Medien und insbe-
sondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von staatlicher Einflussnahme 
zu untergraben (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller in der Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7057). 
Unter den begünstigten Personen findet sich auch eine Anzahl fester und freier 
Journalisten der Deutschen Welle (Antwort der Bundesregierung auf die Klei-
ne Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/6355). Auch auf Landesebene haben 
Mitarbeiter des Senders bezahlte Regierungsaufträge angenommen (siehe 
etwa Drucksache 18/4655 des Landtags Nordrhein-Westfalen, Anlage zu 
Frage 1).

Der Hamburger Medienwissenschaftler Volker Lilienthal erblickt in den be-
zahlten Nebentätigkeiten von Journalisten für Regierungsstellen ein „systemi-
sches Problem“, das die für eine funktionierende Demokratie wichtige Staats-
ferne der „Vierten Gewalt“ infrage stelle. Geld, so Lilienthal, erzeuge bei den 
Empfängern „Gewogenheit“ und deshalb sollten die Sendeanstalten „schon 
den bloßen Anschein von Befangenheit oder gar Käuflichkeit zu vermeiden“ 
suchen. Die Zahlungen der Bundesregierung ordnet er als ungewöhnlich groß-
zügig ein: „Die Größenordnungen der Honorare passen zur Welt der Auftrags-
kommunikation, im Journalismus sind sie unüblich. Und man hätte sie eher 
bei profitablen DAX-Konzernen vermutet, nicht aber bei Bundesministerien, 
die mit dem Steuerzahlergeld sparsam umgehen müssen“. Schon die theore-
tische Gefahr einer staatlichen Beeinflussung, resümiert er, sollte Grund genug 
sein, um Journalisten von Regierungsaufträgen auszuschließen (www.epd.de/f
achdienst/epd-medien/schwerpunkt/debatte/ein-systemisches-problem).

Die Bundesregierung führt nach § 62 des Deutsche-Welle-Gesetzes (DWG) 
die Rechtsaufsicht über die Deutsche Welle (DW). Im Rahmen dieser Aufsicht 
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kann sie den Rundfunksender auf Verstöße gegen seine rechtliche Grundlage 
hinweisen und Abhilfe einfordern. Parallel dazu sind ihre drei Vertreterinnen 
im Rundfunkrat der Deutschen Welle (§ 31 Absatz 2 DWG) – Staatsministerin 
im Auswärtigen Amt, Katja Keul, die Parlamentarische Staatssekretärin bei 
der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Dr. Bärbel Kofler, und die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia 
Roth (corporate.dw.com/de/die-mitglieder-des-rundfunkrats/a-305442), – für 
die Überwachung der Einhaltung der Programmgrundsätze und der allgemei-
nen Programmrichtlinien durch die Deutsche Welle mitverantwortlich (§ 32 
Absatz 2 DWG). Sie achten gemeinsam mit den übrigen Ratsmitgliedern da-
rauf, dass die Rundfunkanstalt ihren Programmauftrag erfüllt (§ 32 Absatz 1 
DWG).

Die Deutsche Welle hat einen „code of conduct“, der als „übergeordneter Ver-
haltenskodex“ – im Folgenden wird im Einklang mit § 4 DWG, nach dem die 
deutsche Sprache durch den Sender eigentlich gefördert werden soll, dieser 
Ausdruck gewählt – die „verbindlichen Grundsätze“ zusammenfasst, die für 
das Handeln ihrer Mitarbeiter maßgeblich sein sollen. Dieser Verhaltenskodex 
sei eine „wichtige Bedingung“ für die „Reputation“ und den „Erfolg“ des Sen-
ders in Deutschland und der Welt. Er sei „verbindlich für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Deutschen Welle und ihrer Tochtergesellschaften“. Man 
werde „Verstößen gegen den Verhaltenskodex nachgehen und notwendige 
Maßnahmen ergreifen“, so Intendant Peter Limbourg im Vorwort (alles vgl. 
Abschnitt „Unsere Werte leben“).

Da die Deutsche Welle der Einhaltung ihres Verhaltenskodex eine solche Be-
deutung für ihre eigene Funktionalität und ihr globales Ansehen beimisst, ist 
dieser nach Ansicht der Fragesteller als Teil der Programmrichtlinien, der Pro-
grammgrundsätze bzw. des Programmauftrags aufzufassen und der Verantwor-
tungsbereich der Bundesregierung somit eröffnet. Das folgende Erkenntnisin-
teresse gilt etwaigen Maßnahmen der Bundesregierung, die sicherstellen, dass 
Mitarbeiter der Deutschen Welle, die für Bundes- oder Landesministerien 
(einschließlich ihrer Behörden) entgeltlich gearbeitet haben, diesen Verhal-
tenskodex befolgt haben. Da sich die Fragen auf den Zeitraum der letzten zehn 
Jahre beziehen, wird die Textversion von vor dem September 2022 zugrunde 
gelegt, als der Kodex im Zuge des Antisemitismusskandals der Deutschen 
Welle aktualisiert wurde (gegenwärtige Version: corporate.dw.com/en/dw-cod
e-of-conduct-in-32-languages/a-62448730).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Vor dem Hintergrund des auf die Rundfunkfreiheit nach Artikel 5 Absatz 1 
Satz 2 des Grundgesetzes zurückgehenden Gebots der Staatsferne im Rundfunk 
führt die Bundesregierung die Rechtsaufsicht, nicht die Fachaufsicht über die 
Deutsche Welle – DW (§§ 61 und 62 des Deutsche-Welle-Gesetzes – DWG). 
Die DW hat das Recht zur Selbstverwaltung (§ 1 Absatz 2 DWG), zu dem auch 
die Personalhoheit gehört. Bei der Ausübung des Selbstverwaltungsrechts wird 
die DW durch die Organe Rundfunkrat und Verwaltungsrat kontrolliert. Die in 
personellen Angelegenheiten vorrangig zuständige Kontrollinstanz ist der Ver-
waltungsrat. Soweit die Bundesregierung Gremienmitglieder der DW benennt, 
ist festzuhalten, dass Mitglieder der DW-Gremien keine Interessenvertreter der 
sie entsendenden Organisationen sind. Sie sind Sachwalter der Interessen der 
Allgemeinheit und an Weisungen nicht gebunden (§ 26 Absatz 1 DWG). Die 
Ausübung der in sachlicher und persönlicher Hinsicht unabhängigen Mitglied-
schaften liegt nicht im Aufgabenbereich der Bundesregierung. Die staatliche 
Rechtsaufsicht wirkt subsidiär und greift grundsätzlich nur im Falle eines Ver-
sagens der anstaltsinternen Kontrolle (§ 62 DWG). Die Bundesregierung kann 
insoweit nur zu Sachverhalten Auskunft geben, von denen sie im Rahmen ihrer 
Rechtsaufsicht über die DW Kenntnis hat.
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 1. Müssen Nebentätigkeiten von Mitarbeitern der Deutschen Welle durch 
einen „Nebentätigkeitsantrag“ oder einen vergleichbaren Vorgang geneh-
migt werden?

a) Wenn ja, wie ist dieser Antrag inhaltlich ausgestaltet, und welche 
Unterschiede werden zwischen festen und freien Mitarbeitern getrof-
fen?

b) Wenn ja, wie viele Nebentätigkeitsanträge wurden in den letzten 
zehn Jahren bei der Deutschen Welle gestellt, und wie viele davon 
wurden abschlägig beschieden (bitte nach Ablehnungsgrund auf-
schlüsseln)?

c) Wenn ja, in wie vielen Fällen hat die Bundesregierung im Rahmen 
ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 des Deutsche-Welle-Gesetzes (DWG) 
in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, 
dass die von der DW genehmigten Nebentätigkeiten tatsächlich re-
gelkonform gewesen sind?

d) Wenn ja, in wie vielen Fällen haben die Vertreter der Bundesregie-
rung im Rundfunkrat in den letzten zehn Jahren Maßnahmen nach 
§ 32 DWG gefordert, die sicherstellen, dass die von der DW geneh-
migten Nebentätigkeiten tatsächlich regelkonform gewesen sind?

e) Wenn ja, in wie vielen Fällen hat die Bundesregierung im Rahmen 
ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 DWG Maßnahmen ergriffen, um 
sicherzustellen, dass die von der DW genehmigten Nebentätigkeiten 
von denjenigen Mitarbeitern, die für Bundesministerien oder Bun-
desbehörden entgeltlich gearbeitet haben (vgl. die Antworten der 
Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf den Bundestags-
drucksachen 20/6256 und 20/6317), tatsächlich regelkonform gewe-
sen sind (bitte auflisten)?

f) Wenn ja, in wie vielen Fällen haben die Vertreter der Bundesregie-
rung im Rundfunkrat Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die si-
cherstellen, dass die von der DW genehmigten Nebentätigkeiten von 
denjenigen Mitarbeitern, die für Bundesministerien oder Bundesbe-
hörden entgeltlich gearbeitet haben (vgl. die Antworten der Bundes-
regierung auf die Kleinen Anfragen auf den Bundestagsdrucksachen 
20/6256 und 20/6317), tatsächlich regelkonform gewesen sind (bitte 
auflisten)?

g) Wenn nein, wieso gibt es keine solchen Anträge und Regelungen?

 2. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass mögliche Interessenkonflikte, 
die aus den vergüteten Nebentätigkeiten von festen und freien Mitarbei-
tern der DW für Bundes- oder Landesministerien entstehen, aktiv offen-
gelegt werden (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unser Umgang mit 
Partnern und Dritten“, Unterabschnitt „Interessenkonflikte“)?

 3. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass mögliche Interessenkonflikte, die aus den vergüteten Nebentä-
tigkeiten von festen und freien Mitarbeitern der DW für Bundes- oder 
Landesministerien entstehen, aktiv offengelegt werden (vgl. Verhaltens-
kodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unterab-
schnitt „Interessenkonflikte“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?
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 4. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass mögliche Interessenkonflikte, die aus den vergüteten Nebentätigkei-
ten von festen und freien Mitarbeitern der DW für Bundes- oder Landes-
ministerien entstehen, aktiv offengelegt werden (vgl. Verhaltenskodex, 
Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unterabschnitt „In-
teressenkonflikte“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

 5. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass Bundes- oder Landesministeri-
en als Geschäfts- und Projektpartner von festen und freien Mitarbeitern 
der DW, die für diese Ministerien vergütete Nebentätigkeiten ausüben, 
keine Interessenkonflikte in Anbetracht des verfassungsrechtlichen Ge-
bots der „Wahrung einer hinreichenden Staatsferne“ des öffentlich-recht-
lichen Rundfunk haben (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unser Um-
gang mit Partnern und Dritten“, Unterabschnitt „Interessenkonflikte“)?

 6. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass Bundes- oder Landesministerien als Geschäfts- und Projektpart-
ner von festen und freien Mitarbeitern der DW, die für diese Ministerien 
vergütete Nebentätigkeiten ausüben, keine Interessenkonflikte in Anbe-
tracht des verfassungsrechtlichen Gebots der „Wahrung einer hinreichen-
den Staatsferne“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben (vgl. Verhal-
tenskodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unter-
abschnitt „Interessenkonflikte“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

 7. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass Bundes- oder Landesministerien als Geschäfts- und Projektpartner 
von festen und freien Mitarbeitern der DW, die für diese Ministerien ver-
gütete Nebentätigkeiten ausüben, keine Interessenkonflikte in Anbetracht 
des verfassungsrechtlichen Gebots der „Wahrung einer hinreichenden 
Staatsferne“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben (vgl. Verhaltens-
kodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unterab-
schnitt „Interessenkonflikte“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

 8. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass schon jeder Anschein, korrupt 
zu sein, der aus den vergüteten Nebentätigkeiten von festen und freien 
Mitarbeitern der DW für Bundes- oder Landesministerien entstehen 
könnte, vermieden wird (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unser Um-
gang mit Partnern und Dritten“, Unterabschnitt „Korruption und Vorteils-
gewährung“)?
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 9. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass schon jeder Anschein, korrupt zu sein, der aus den vergüteten 
Nebentätigkeiten von festen und freien Mitarbeitern der DW für Bundes- 
oder Landesministerien entstehen könnte, vermieden wird (vgl. Verhal-
tenskodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unter-
abschnitt „Korruption und Vorteilsgewährung“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

10. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass schon jeder Anschein, korrupt zu sein, der aus den vergüteten Ne-
bentätigkeiten von festen und freien Mitarbeitern der DW für Bundes- 
oder Landesministerien entstehen könnte, vermieden wird (vgl. Verhal-
tenskodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unter-
abschnitt „Korruption und Vorteilsgewährung“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

11. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass die Zuwendungen an feste und 
freie Mitarbeiter der DW für Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landes-
ministerien nur unter völliger Transparenz und Beobachtung aller gel-
tenden Gesetze und hausinternen Regelungen angenommen wurden, und 
dass sie die Unabhängigkeit der begünstigten Personen nicht infrage stel-
len und sie nicht zu unsachlichen und nicht objektiven Entscheidungen 
über geschäftliche Maßnahmen bewegen (vgl. Verhaltenskodex, Ab-
schnitt „Unser Umgang mit Partnern und Dritten“, Unterabschnitt „Ge-
schenke und sonstige Zuwendungen“)?

12. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass die Zuwendungen an feste und freie Mitarbeiter der DW für Ne-
bentätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien nur unter völliger 
Transparenz und Beobachtung aller geltenden Gesetze und hausinternen 
Regelungen angenommen wurden, und dass sie die Unabhängigkeit der 
begünstigten Personen nicht infrage stellen und sie nicht zu unsachlichen 
und nicht objektiven Entscheidungen über geschäftliche Maßnahmen be-
wegen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern 
und Dritten“, Unterabschnitt „Geschenke und sonstige Zuwendungen“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?
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13. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass die Zuwendungen an feste und freie Mitarbeiter der DW für Neben-
tätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien nur unter völliger Trans-
parenz und Beobachtung aller geltenden Gesetze und hausinternen Rege-
lungen angenommen wurden, und dass sie die Unabhängigkeit der be-
günstigten Personen nicht infrage stellen und sie nicht zu unsachlichen 
und nicht objektiven Entscheidungen über geschäftliche Maßnahmen be-
wegen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unser Umgang mit Partnern 
und Dritten“, Unterabschnitt „Geschenke und sonstige Zuwendungen“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

14. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass feste und freie Mitarbeiter der 
DW, die vergütete Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien 
ausüben, auf allen Kommunikationswegen deutlich machen, ob sie als 
Privatpersonen oder als Mitarbeiter der DW auftreten und tätig sind (vgl. 
Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere Kommunikation mit der Öffentlich-
keit“)?

15. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkei-
ten für Bundes- oder Landesministerien ausüben, auf allen Kommunika-
tionswegen deutlich machen, ob sie als Privatpersonen oder als Mitarbei-
ter der DW auftreten und tätig sind (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt 
„Unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

16. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkeiten 
für Bundes- oder Landesministerien ausüben, auf allen Kommunikati-
onswegen deutlich machen, ob sie als Privatpersonen oder als Mitarbei-
ter der DW auftreten und tätig sind (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt 
„Unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

17. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass die vergüteten Nebentätigkei-
ten von festen und freien Mitarbeitern der DW für Bundes- oder Landes-
ministerien wegen ihrer möglichen Öffentlichkeitswirkung nur im Rah-
men des hausinternen Genehmigungsverfahrens ausgeübt werden, um 
mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden (vgl. Verhaltenskodex, Ab-
schnitt „Unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit“)?
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18. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass die vergüteten Nebentätigkeiten von festen und freien Mitarbei-
tern der DW für Bundes- oder Landesministerien wegen ihrer möglichen 
Öffentlichkeitswirkung nur im Rahmen des hausinternen Genehmigungs-
verfahrens ausgeübt werden, um mögliche Interessenkonflikte zu ver-
meiden (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

19. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass die vergüteten Nebentätigkeiten von festen und freien Mitarbeitern 
der DW für Bundes- oder Landesministerien wegen ihrer möglichen Öf-
fentlichkeitswirkung nur im Rahmen des hausinternen Genehmigungs-
verfahrens ausgeübt werden, um mögliche Interessenkonflikte zu ver-
meiden (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

20. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass sich feste und freie Mitarbeiter 
der DW, die vergütete Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministe-
rien ausüben, der Verantwortung bewusst sind, die sie als Meinungsbild-
ner gegenüber der Öffentlichkeit haben, und dass sie damit sorgsam um-
gehen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere redaktionellen Grund-
sätze und Standards“)?

21. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass sich feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentä-
tigkeiten für Bundes- oder Landesministerien ausüben, der Verantwor-
tung bewusst sind, die sie als Meinungsbildner gegenüber der Öffentlich-
keit haben, und dass sie damit sorgsam umgehen (vgl. Verhaltenskodex, 
Abschnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

22. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass sich feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätig-
keiten für Bundes- oder Landesministerien ausüben, der Verantwortung 
bewusst sind, die sie als Meinungsbildner gegenüber der Öffentlichkeit 
haben, und dass sie damit sorgsam umgehen (vgl. Verhaltenskodex, Ab-
schnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?
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23. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass feste und freie Mitarbeiter der 
DW, die vergütete Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien 
ausüben, ihren Auftrag für die DW auf der Grundlage des DWG erfüllen 
(vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und 
Standards“)?

24. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkei-
ten für Bundes- oder Landesministerien ausüben, ihren Auftrag für die 
DW auf der Grundlage des DWG erfüllen (vgl. Verhaltenskodex, Ab-
schnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

25. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkeiten 
für Bundes- oder Landesministerien ausüben, ihren Auftrag für die DW 
auf der Grundlage des DWG erfüllen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt 
„Unsere redaktionellen Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

26. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass feste und freie Mitarbeiter der 
DW, die vergütete Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien 
ausüben, redaktionell und journalistisch unabhängig arbeiten und sich 
nicht von Regierungsinteressen beeinflussen lassen (vgl. Verhaltens-
kodex, Abschnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und Standards“)?

27. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkei-
ten für Bundes- oder Landesministerien ausüben, redaktionell und jour-
nalistisch unabhängig arbeiten und sich nicht von Regierungsinteressen 
beeinflussen lassen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere redaktion-
ellen Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

28. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkeiten 
für Bundes- oder Landesministerien ausüben, redaktionell und journalis-
tisch unabhängig arbeiten und sich nicht von Regierungsinteressen be-
einflussen lassen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere redaktionel-
len Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?
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29. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass feste und freie Mitarbeiter der 
DW, die vergütete Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien 
ausüben, die Vielfalt an Meinungen achten, die das duale Rundfunksys-
tem und die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Teils desselben sicher-
stellen sollen (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere redaktionellen 
Grundsätze und Standards“)?

30. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkei-
ten für Bundes- oder Landesministerien ausüben, die Vielfalt an Meinun-
gen achten, die das duale Rundfunksystem und die Staatsferne des 
öffentlich-rechtlichen Teils desselben sicherstellen sollen (vgl. Verhal-
tenskodex, Abschnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und Stan-
dards“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

31. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkeiten 
für Bundes- oder Landesministerien ausüben, die Vielfalt an Meinungen 
achten, die das duale Rundfunksystem und die Staatsferne des öffentlich-
rechtlichen Teils desselben sicherstellen sollen (vgl. Verhaltenskodex, 
Abschnitt „Unsere redaktionellen Grundsätze und Standards“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

32. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass feste und freie Mitarbeiter der 
DW, die vergütete Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministerien 
ausgeübt haben, auf die nach Auffassung der Fragesteller und vieler Me-
dien fatale Außenwirkung ihrer Geschäftsentscheidung (vgl. Vorbemer-
kung der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/6256) hinge-
wiesen werden, und dass ihre Vertragsentscheidung deren Bewertung 
nicht standhält und dem „guten Ruf“ der DW schadet (vgl. Verhaltens-
kodex, Abschnitt „Leitfaden zur Umsetzung des Code of Conduct“)?

33. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkei-
ten für Bundes- oder Landesministerien ausgeübt haben, auf die nach 
Auffassung der Fragesteller und vieler Medien fatale Außenwirkung 
ihrer Geschäftsentscheidung (vgl. Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
auf Bundestagsdrucksache 20/6256) hingewiesen werden, und dass ihre 
Vertragsentscheidung deren Bewertung nicht standhält und dem „guten 
Ruf“ der DW schadet (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Leitfaden zur 
Umsetzung des Code of Conduct“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?
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34. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass feste und freie Mitarbeiter der DW, die vergütete Nebentätigkeiten 
für Bundes- oder Landesministerien ausgeübt haben, auf die nach Auf-
fassung der Fragesteller und vieler Medien fatale Außenwirkung ihrer 
Geschäftsentscheidung (vgl. Vorbemerkung in der Antwort auf die Klei-
ne Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7057) hingewiesen werden, 
und dass ihre Vertragsentscheidung deren Bewertung nicht standhält und 
dem „guten Ruf“ der DW schadet (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt 
„Leitfaden zur Umsetzung des Code of Conduct“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

35. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass etwaigen Verstößen von festen 
und freien Mitarbeitern der DW durch ihre vergüteten Nebentätigkeiten 
für Bundes- oder Landesministerien mit „angemessenen Maßnahmen“ 
oder „arbeitsrechtlichen Maßnahmen“ begegnet wurde (vgl. Verhaltens-
kodex, Abschnitt „Unsere Ansprechpartner bei Unklarheiten“)?

36. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass etwaigen Verstößen von festen und freien Mitarbeitern der DW 
durch ihre vergüteten Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministe-
rien mit „angemessenen Maßnahmen“ oder „arbeitsrechtlichen Maßnah-
men“ begegnet wurde (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere An-
sprechpartner bei Unklarheiten“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

37. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass etwaigen Verstößen von festen und freien Mitarbeitern der DW 
durch ihre vergüteten Nebentätigkeiten für Bundes- oder Landesministe-
rien mit „angemessenen Maßnahmen“ oder „arbeitsrechtlichen Maßnah-
men“ begegnet wurde (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere An-
sprechpartner bei Unklarheiten“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

38. Wie hat die Deutsche Welle sichergestellt, dass insbesondere die vergüte-
te Nebentätigkeit von diversen DW-Journalisten, freiberuflich und ange-
stellt, die in den letzten fünf Jahren beim Auswärtigen Amt (AA) zwei-
mal pro Jahr ein Medientraining für angehende Diplomaten für ein Ge-
samthonorar von 414 886 Euro durchgeführt haben (Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/6355, 
Anlage 1), den oben genannten und allen übrigen Bestimmungen des 
Verhaltenskodex der DW entspricht?
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39. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass insbesondere die 
vergütete Nebentätigkeit von diversen DW-Journalisten, freiberuflich 
und angestellt, die in den letzten fünf Jahren beim Auswärtigen Amt 
(AA) zweimal pro Jahr ein Medientraining für angehende Diplomaten 
für ein Gesamthonorar von 414 886 Euro durchgeführt haben (Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
20/6355, Anlage 1), den oben genannten und allen übrigen Bestimmun-
gen des Verhaltenskodex der DW entspricht?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

40. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat Maßnahmen 
nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, dass insbesondere die vergü-
tete Nebentätigkeit von diversen DW-Journalisten, freiberuflich und an-
gestellt, die in den letzten fünf Jahren beim Auswärtigen Amt (AA) 
zweimal pro Jahr ein Medientraining für angehende Diplomaten für ein 
Gesamthonorar von 414 886 Euro durchgeführt haben (Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/6355, 
Anlage 1), den oben genannten und allen übrigen Bestimmungen des 
Verhaltenskodex der DW entspricht?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

41. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass etwaigen Verstößen von festen 
und freien Mitarbeitern der DW durch vergütete Nebentätigkeiten für 
ausländische Regierungen mit „angemessenen Maßnahmen“ oder „ar-
beitsrechtlichen Maßnahmen“ begegnet wurde (vgl. Verhaltenskodex, 
Abschnitt „Unsere Ansprechpartner bei Unklarheiten“)?

42. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass etwaigen Verstößne von festen und freien Mitarbeitern der DW 
durch vergütete Nebentätigkeiten für ausländische Regierungen mit „an-
gemessenen Maßnahmen“ oder „arbeitsrechtlichen Maßnahmen“ begeg-
net wurde (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere Ansprechpartner bei 
Unklarheiten“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

43. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen, 
dass etwaigen Verstößen von festen und freien Mitarbeitern der DW 
durch vergütete Nebentätigkeiten für ausländische Regierungen mit „an-
gemessenen Maßnahmen“ oder „arbeitsrechtlichen Maßnahmen“ begeg-
net wurde (vgl. Verhaltenskodex, Abschnitt „Unsere Ansprechpartner bei 
Unklarheiten“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

Die Fragen 1 bis 43b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Informationen 
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vor. Die Notwendigkeit eines rechtsaufsichtlichen Tätigwerdens besteht nicht. 
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

44. Wie stellt die Deutsche Welle sicher, dass die verbreitete Praxis ihrer fes-
ten und freien Mitarbeiter, vergütete Aufträge der Bundesregierung im 
vier- bis fünfstelligen Honorarbereich entgegenzunehmen (Antworten 
der Bundesregierung auf den Bundestagsdrucksachen 20/5822, 20/6355, 
20/7057 und 20/7546), keinen Verstoß gegen die Bestimmungen des Me-
dienstaatsvertrags darstellt, der zu seinen journalistischen Grundsätzen 
die Unabhängigkeit der Berichterstattung zählt (§ 6 Absatz 1 MStV, 
„Sorgfaltspflichten“)?

45. Hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht nach § 62 
DWG in den letzten zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, um sicherzustel-
len, dass die verbreitete Praxis der festen und freien Mitarbeiter der DW, 
vergütete Aufträge der Bundesregierung im vier- bis fünfstelligen Hono-
rarbereich entgegenzunehmen (Antworten der Bundesregierung auf den 
Bundestagsdrucksachen 20/5822, 20/6355, 20/7057 und 20/7546), kei-
nen Verstoß gegen die Bestimmungen des Medienstaatsvertrags darstellt, 
der zu seinen journalistischen Grundsätzen die Unabhängigkeit der Be-
richterstattung zählt (§ 6 Absatz 1 MStV, „Sorgfaltspflichten“)?

a) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich, und in welchen 
Fällen wurden sie ergriffen?

b) Wenn nein, warum hat die Bundesregierung es unterlassen, Maßnah-
men zu ergreifen?

46. Haben die Vertreter der Bundesregierung im Rundfunkrat in den letzten 
zehn Jahren Maßnahmen nach § 32 DWG gefordert, die sicherstellen 
dass die verbreitete Praxis der festen und freien Mitarbeiter der DW, ver-
gütete Aufträge der Bundesregierung im vier- bis fünfstelligen Honorar-
bereich entgegenzunehmen (Antworten der Bundesregierung auf den 
Bundestagsdrucksachen 20/5822, 20/6355, 20/7057 und 20/7546), kei-
nen Verstoß gegen die Bestimmungen des Medienstaatsvertrags darstellt, 
der zu seinen journalistischen Grundsätzen die Unabhängigkeit der Be-
richterstattung zählt (§ 6 Absatz 1 MStV, „Sorgfaltspflichten“)?

a) Wenn ja, welche Maßnahmen haben die Vertreter gefordert, und 
welche davon hat der Rundfunkrat umgesetzt?

b) Wenn nein, warum haben die Vertreter keine Maßnahmen gefordert?

Der Medienstaatsvertrag regelt die Pflichten und Rechte der Rundfunk- und Te-
lemedienanbieter in Deutschland. Maßgeblich für die Auslandsrundfunkanstalt 
DW ist das DWG. Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 43b 
und auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

47. Wenn „die Eigenschaft als Journalistin oder Journalist des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks für die Bundesregierung kein Kriterium bei einer 
Auftragsvergabe ist“ (Antwort zu Frage 11 auf Bundestagsdrucksache 
20/7057), also keine Relevanz besitzt, warum stellt das Auswärtige Amt 
auf dem offiziellen Programm zu seiner Konferenz zur Lateinamerika-
Karibik-Initiative am 28. Mai 2019 (www.auswaertiges-amt.de/blob/222
0972/79fe00715c10a5418042ef8c47fc5d3b/flyer-lakini-de-data.pdf) die 
moderierenden Journalistinnen Pia Castro und Carolina Chimoy als dem 
„Deutsche Welle-TV“ zugehörig vor (Gründe bitte erläutern)?

Wie aus dem von den Fragestellern in Bezug genommenen Programmablauf-
plan ersichtlich, handelt sich um eine einfache Angabe des beruflichen bzw. 
fachlichen Hintergrundes der moderierenden Personen, wie sie bei sämtlichen 
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weiteren Konferenzteilnehmern ebenfalls erfolgte. Im Übrigen verbleibt es bei 
der Antwort zu Frage 11 auf Bundestagsdrucksache 20/7057.

48. Bei welchen Veranstaltungen in den letzten zehn Jahren haben Bundes-
ministerien oder Bundesbehörden einschließlich ihrer abhängigen For-
mate, die in ihrem „Auftrag“ handeln (Kleine Anfrage auf Bundestags-
drucksache 20/6256, S. 6 sowie Fragen 4 und 5), Journalisten des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR), die sie für deren Teilnahme als Mo-
deratoren, Interviewer, Experten, Gesprächspartner usw. vergütet haben, 
in ihren offiziellen Einladungen, Ankündigungen, Tagesordnungen oder 
Programmen in irgendeiner Form als Mitarbeiter des ÖRR angekündigt 
(bitte nach genauem Datum [Tag, Monat, Jahr], veranstaltendem Bundes-
ministerium oder veranstaltender Bundesbehörde bzw. abhängiger Orga-
nisationsform, Namen, Titel oder Bezeichnung der Veranstaltung sowie 
Sender des Journalisten differenziert auflisten)?

Die gelegentliche Angabe der Zugehörigkeit eines Moderators zu einem jour-
nalistischen Medium oder Format in offiziellen Einladungen, Ankündigungen, 
Tagesordnungen oder Programmen dient lediglich der allgemeinen Information. 
Mit Blick auf die erbetene Auflistung kann eine Beantwortung der Frage wegen 
des unzumutbaren Aufwandes, der mit der Beantwortung verbunden wäre, 
nicht erfolgen. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung 
bestätigt, dass das parlamentarische Informationsrecht unter dem Vorbehalt der 
Zumutbarkeit steht (BVerfGE 147, 50, 147). Es sind alle Informationen mitzu-
teilen, über die die Bundesregierung verfügt oder die sie mit zumutbarem Auf-
wand in Erfahrung bringen kann. Die Klärung der Frage würde nicht nur die 
Sichtung und Auswertung eines enormen Aktenbestandes der Bundesministe-
rien und Bundesbehörden erforderlich machen, eine Aufschlüsselung von Mo-
deratoren, etc. nach ihrem jeweiligen beruflichen Hintergrund im Kontext von 
Programmankündigungen wird überdies typischerweise nicht erfasst. Die erbe-
tenen Informationen können daher auf der Grundlage von konkret vorliegenden 
Unterlagen sowie unter Berücksichtigung des verbundenen Rechercheaufwan-
des zwecks einer nachträglichen Erfassung nicht beigebracht werden.
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